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URNENWAHL ODER .. .

Die Wahlen zum Studentenparlament*) 
u. den Fachschaftsräten sind inr 
der letzten Zeit oft zum Streit^ 
punkt zwischen RCDS und dem Rest, 
der die Studenten vertretenden _ _  
Gruppierungen gekommen«,
Der RCDS tritt mal wieder gegen 
die Studentenschaft auf., gilt . je= 
doch an,einzig u. allein von 
auf re cht en -Demokratenr"getragen'~^ 

zu werden,verschweigt dabei aber- 
eiskalt die vielen DM-Spritzen
de aMT e r f as sungs s chut z e s,. •Wit

Wir finden es bezeichnend für den 
izentral gesteuerten RCDS-Ableger

----wenn er ausgerechnet wieder -zur _
1J._ Wahl seine ". Aktivitäten ent= 

faltet,. noch dazu wieder in .der .. 
'gleichen unsachlichen polemi=..... 
gierenden Weise« ______

E r g i b t  an, sich für die Belange 
der Studenten immer u. überall 
einzusetzen, drückt . sich bisher 
jedoch (ungestraft) erfolgreich • 
vor der aktiven Mitarbeit in Fach= 
schaft u. Fachbereichsrat,selbst 
wenn es um so wichtige Dinge wie 
Reform der Studienpläne u«. Studien= 
Ordnung geht« Nur dort,wo die RCDS- 
Aufsteiger ihr Parteisüppchen 
kochen können, wo sich die Profi= 
lierung in TH-Gremien später ein= 
mal mit einem (CDU)Parteiamt aus= 
zahlt,da findet man. plötzlich
die sich so .sehr: einsetzende-- ---- • ••■
RCDS-Freaks. Dem-Schreiber -persönsr--•
±ich erzählte 'vor einigen 'lagen-----
der Autor des RCDS~Wahl~Flugblatts 
auf die Frage hin, warum er sich 

- an der Fachschaftsarbeit u. 
Fachbereichratsarbeit nicht be?= 
teiligt, er plane ein oder mehere 
"Postchen"in höheren TH-Kremien

W E R  R E C H T Z E IT IG  K R IE C H T

Wir£BASISGRUPPIER ,Fachschaftsräte u. 
Mitglieder der Fachbereichsräte wollen 
nicht auf diese Art von Meinungsmache 
reagieren« - Wir informieren ! -

Zur besseren Übersicht für die nach= 
folgenden Ausführungen drucken wir 
einige §§ aus dem HHG u« der WOTHD 
ai^szugsweise aboWenn Euch noch mehr 

»rpaai ent ,kommt jLn„xLen JEacits.-C.X-cm 
sdhaftsraum 48/30a« - - „ .
./. • «übrigens, gibt es dort .noch viele 
ützliche Informationen.•.!

zu besetzen«

Wahlordnung
der Technischen Hochschule Darmstadt 

(WOTHD)
I !

Ĝ unybmich 
Oie« Wahlordnung f ü t ^ n T W a h l e r  

) zum Konvent
»  zu den Fachbereichsrlten(FBR)
:) zum Senat
\ ) zu den Stindqten Ausschüssen 

zu den Fachbcreichsgusschüsscn •

Die Wahlordnung tritt mit ihrer V eroi/tntlichung im Amts
blatt des Hessischen Kulturministers m Krau. Gleichzeitig 
treten autxr Krau:

j l  die Wahlordnung für die Wahlen zum Konvent und zu den 
F achtxfeuhuaten  der Tcchniwhen Hochschule Darm sudt 
vom 1 7. J. 1475. iStAnz. IJ/1975 . S. 57»), 

b» di« Ordnung tür die Wahlen zu den Ständigen Ausschüssen, 
zum Senat und zu den Fachbeteichsausschüssen der Techni
schen Hovbwhuie Darmoadt vom 14. 5. 147S.vSiAnz. 23/ 
147$. 5. 101 7>. ’_____________________
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5 15
Wahlen

(1) Die Vertreter der Mitglirdergrup- 
pen in den zentralen Koilegialorganon 
und im Fachbercichsrat weiden in freiet, 
gleicher und geheimer Wnhl_von der je- 
weiiigen KliigiVedeiynippe ind, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
nach den Grundsätzen der personalisier
ten Verhältniswahl gewählt. Durch die 
Regelung des Wahlverfahrens und die 
Bestimmung des Zeitpunkts der Wahl 
sind die Voraussetzungen für eine mög
lichst hohe Wahlbeteiligung zu sdiaffen; 
bei Wahlen zum Konvent und zura 
Fachbereichsrat sind allen Wahlbcredi- 
tigten Unterlagen für die Briefwahl zu
zusenden.

(2) Jeder Wahlberechtigte ist nur in 
einem Fachbereich aktiv und passiv 
wahlberechtigt.

(3) Die Amtszeit der Vertreter der 
Mitgliedergruppen beträgt zwei Jahre, 
die der Vertreter der Studenten ein 
Jahr; eine Abwahl ist unzulässig. Die 

„„ Amiszsil-J?inesJ!*lÜg.lLcds, endet^vorzei
tig. wenn es die Zugehörigkeit zu der' 
Gruppe verliert, der cs zum Zeitpunkt 
der Wahl angehörte; dasselbe gilt, wenn 
das Mitglied der Hodischule nicht mehr 
angehört, für die das Kollegium gebil
det ist.

(4) Die Wahlordnung der Hochschule
S t e H ve-F4fete»w i-,

lieh, soll für'jedes gewählte Mitglied ein 
Stellvertreter gewählt werden. Endet die 
Amtszeit eines Mitglieds vorzeitig, wird 
sein Stellvertreter Mitglied des Kollo- 
giaiorgans; dasselbe gilt im Fall der Ab
ordnung oder Beurlaubung eines Mit
glieds für die Dauer der Abwesenheit.

(5) Entsendet eine Mitgliedergruppe 
in ein Kolieqialornan nur »uneh Vertre
ter, gehört der Stellvertreter dem Gre
mium mit beratender Stimme an.

§ 16
Wahlverfahrrn

(11 Zur Vorbereitung der Wahlen zu 
den zentralen Organen der Hodischule 
sowie den Organen der Fachbereiche, 
der Studentenschaft und der Fadischaf- 
ten führt der Kanzler Verzeichnisse der 
Personen, die in den jeweiligen Grup
pen oder zu den jeweiligen Organen 
wahlbereditigt sind.

(2> Kein Mitglied ist in mehr als einer 
Gruppe oder mehr als einem Fadibereich 
wahlbereditigt. Die Entscheidung des 
Wahlberechtigten, in weldiem Fachbe
reich er sein Wahlrecht ausubon will, 
kann nur zu Beginn eines neuen Seme
sters geändert werden.

(3) Sind Studenten Mdgue W mehre
rer Fachbereiche, können sie hm der I",- 
matrikulation oder Rückmeldung erklä
ren. in welchem Fadibereich sie ihr 

j Wahlrecht ausübert wollen. Wird keine 
Erklärung .»b-p-.j«*ben, bestimmt sich ihre 
Walilrir.:.*' .wag nach Regelungen, die 
von t-s:i -ui '-ehr- und Sludü:tiango!e- 

. geiuu itrti ze.'ituiidujcu zentralen Organ 
zu i'iol. Das Wahlrecht soll
;n t:em !;adüit ifuh ausyeübt werden, in 
dem tür he Wahlperiode der Schwer
punkt ihres Studiums liegt.

( I) Jedes Mitglied der Hochschule ist 
berechtigt, die Wählerverzeichnisse ein
zusehen. Die Wahlberechtigten jsunl von 
ihrer Eintragung in das Wählerverzeich
nis zu benachrichtigen. Die Wahlberech
tigung ist durch Vorlage der Benach
richtigung naeh Satz 2 nachzuweisen.

(5) Der Kanzler sorgt tur den Druck 
der Wahlbekanntmadiuruj und der 
Slimm/etu*l sowie die Übersendung der 
Unterlagen für di«; Briefwahl.* Für die 
Durchfuhruny der Wahlen zu den Orga
nen der l loihschule und der Fachberei
che sind Wuhlvorsiende zu bilden. Dem 
WdhlvorsUim! jedes Fachbereichs'gehört 
ein Mitglied jeder Gruppe des Fachbe
reichs an.

(6) Die Wahlordnung trifft n.aliere Be
stimmungen und regelt die Zushmd;g- 
keit zur Eidscheidung über Wahlaufc-ch-

NEUNTER AB S C HNI T T  
Studentenschaft* -v— •

§ 62
Rechtsstellung der Studentenschaft
(1) Die Studenten einer Hochschule

bilden die Studentenschaft.

(2) Die Studentenschaft ist eine 
rechtsfähige Körperschaft des öffent
lichen Rechts und als solche Glied der 
Hochschule.

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben er
hebt die Studentenschaft von den Stu
denten Beiträge.

(4) Für die Wirtschaftsführung der 
Studentenschaft ist jährlich ein Haus
haltsplan für das folgende Haushaltsjahr 
aufzustellen.

§ 63
Aufgaben der Studentenschaft

(1) Die Studentenschaft verwaltet ihre 
Angelegenheiten im Rahmen der gesetz
lichen Bestimmungen selbst. Sie wirkt 
nach Maßgabe der Gesetze an der 
-Selbstverwaltung der H o ch schu l e «Mi n 
bei der Ausbddungsförderung mit.

(2) Die Studentenschaft hat folgende
Aufgaben:
1. Vertretung der Gesamtheit ihrer Mit

glieder im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Befugnisse,

*-2; *Wahrnebmung ~^der hochschulpoliti-*» 
sehen Belange ihrer Mitglieder,

3. Wahrnehmung der wirtschaftlichen 
und sozialen Belange der Studenten, 
soweit sie nicht dem Studentenwerk 
oder anderen Trägern übertragen^ 
sind,

4. Pflege überregionaler und internatio
naler Studentenbeziehungen,

5. Förderung der politischen Bildung 
und des staatsbürgerlichen Verant- 
wortungsbewußtseins der Studenten,

6. Unterstützung kultureller und musi
scher Interessen der Studenten,

7. Förderung des freiwilligen Studenten
sports, soweit nicht die Hodischule 
dafür zuständig ist.

§ 64
Fach schäften

(1) Die Studenten eines Fachbereichs 
bilden die Fachsdiaft.

(2) Die Fadisdiaften sollen zur För
derung aller Studienangelegenheiten bei
tragen.

§ 65
Organe der Studentenschaft und der 

Fadisdiaften
(1) Organe der Studentenschaft sind

1. das Studentenparlament,
2. der Allgemeine Studentenausschuß,
3. der Ältestenrat.

(2) Organ der Fachsdiaft Ist der Fach* 
schaftsrat.

(3) Die Mitglieder der Organe der 
Studentenschaft nach Abs. 1 Nr. 1 und 3 
und der Fadisdiaften werden in freier, 
gleicher und geheimer Wahl nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl ge
wählt. Das Studentenparlament wählt 
den Allgemeinen Studentenausschuß und 
den Ältestenrat. Bei den Wahlen zum 
Studentenparlament und zum Fach-
schaftsrat, die gleichzeitigmit den Wah
len zu d e n __ Koliegtalorganen de r_H och - 
schule Tlnrdiznführen_ sind, gilt § 15
Kba. i S*atz"2 Halbsatz 2 entsprechend.

(4) § 14 Abs. I gilt für die Mitwir
kung in den Organen der Studenten
schaft entsprechend.

§ 66 

Satzung
(1) Die Studentenschaft gibt sich eine 

Satzung, die vom Studentenparlament 
beschlossen wird.

(2) Die Satzung .wird vom. Studenten
parlament mit einer-Mehrheit von zwei 
Dritteln der Anwesenden, mindestens 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder, be
schlossen.

(3) Vor der Genehmigung der Satzung 
ist dem Leiter der Hochschule Gelegen
heit zur gutachtlichen Stellungnahme zu 
geben.

(4) Die Satzung trifft insbesondere 
nähere Bestimmungen über
t. die Wahl, Zusammensetzung, Befug

nisse und Beschlußfähigkeit der Or
gane der Studentenschaft,

2. die Amtszeit der Mitglieder von Or
ganen der Studentenschaft und den 
Verlust der Mitgliedschaft,

3. die Art der Beschlußfassung sowie 
Form und Bekanntgabe der Organbe
schlüsse,

4. die Befugnisse der Fachschaftsräte,~-~
5. die Aufstellung, Verabschiedung und 

Ausführung des Haushaltsplans.

(5) Abs. 2 und 3 gilt auch für Sat-

§ 67
Allgemeiner Studentenausschuß 

Der Allgemeine Studentenausschuß 
vertritt die Studentenschaft Rechtsge
schäftliche Erklärungen müssen von min
destens zwei Mitgliedern des Allgemei
nen„Studentenausschusses gemeinschafw 
lieh abgegeben werden. Erklärungen, 
durch die die Studentenschaft verpflich
tet werden soll, bedürfen der Schrift*»- 
form.
-  f  § 68

Vermögensbeirat- •—
(lj Der Vermögensbeirat berät und 

unterstützt den Allgemeinen Studenten
ausschuß bei der Aufstellung und Aus
führung des Haushaltsplans und bei der 
Verwaltung des Vermögens der Stu
dentenschaft. Die Finanzordnung, der 
Haushaltsplan der Studentenschaft und 
die Entlastung des Allgemeinen Studen
tenausschusses durch das Studentenpar
lament bedürfen der Zustimmung des 
Vermögensbeirats;'"

(2) Dem Vennögensbeirat gehören 
der Kanzler als Vorsitzender, vier vom 
Leiter der Hochschule bestellte Professo
ren und sechs vom Studentenparlament 
aus seiner Mitte nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl zu wählende Mit
glieder an. Der Beschluß über die Zu
stimmung des Vermögensbeirats zur 
Finanzordnung der Studentenschaft und 
zur Entlastung des Allgemeinen Studen
tenausschusses kann nur mit der Stim
me des Kanzlers gefaßt werden.

Ältestenrat 7
(1) Der Ältestenrat besteht aus min

destens drei Studenten, die keinem an
deren Organ der Studentenschaft angc- 
hören dürfen.

(2) Der Ältestenrat wirkt darauf hin, 
daß die Studentenschaft ihre Aufgaben 
im Einklang mit den Gesetzen, der Sat
zung und anderen Vorschriften erfüllt.

(3) Der Ältestenrat entscheidet über 
die Gültigkeit angefochtener Wahlen 
zum Studentenparlament sowie über die 
Rechtmäßigkeit von Beschlüssen des 
Studentenparlaments oder des Allgemei
nen Studentenausschusses. Die Satzung 
der Studentenschaft kann nähere Rege
lungen treffen und dem Ältestenrat wei
tere Befugnisse übertragen. § 72 bleibt 
unberührt

§ 70 
Beiträge

(1) Das Studentenparlament setzt die-—, 
Höhe 'der Beiträge fest. Sie sin^^fi zu 
bemessen, daß die Erfüllung- dei^®»tz*i—as. 
liehen Aufgaben der StudentSi^iaft 
unter Beachtung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ge
währleistet ist und die sozialen Verhält- ; - 
nisse der Studenten angemessen berück
sichtigt werden.

(2) Die Beiträge sind bei der Imma- 
Trtkufatiön^od^r~Rückmelduftg‘fällig und 
werden von der für die Hochschule zu
ständigen Kasse gebührenfrei eingezo
gen. “ '•

(3) Der Kultusminister kann durch J 
Rechtsverordnüng Höchstsätze für die  ̂ ] 
-Beiträge der StudentenschaftJestsetzen. -

_______ _  5 7t
Rechnungsprüfung

(1) Der Allgemeine Studentenaus
schuß legt dem Studentenparlament 
nach dem Ende des Haushaltsjahres un
verzüglich das Rechnungsergebnis vor. 
Die Rechnung der Studentenschaft ist 
vor der Beschlußfassung des Studenten
parlaments über die Entlastung des All
gemeinen Studentenausschusses von 
einem Rechnungsprüfungsausschuß, der 
vom Studentenparlament nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl ge
wählt wird, zu prüfen. Das Ergebnis die
ser Prüfung Ist dem Vermögejg^irat 
und der Aufsichtsbehörde zuzuld^^

geagkeii

(2) Die Haushalts-, Wirtschafts- und 
Kassenführung der Studentenschaft un
terliegt der Prüfung durch den Hessi
schen Rechnungshof. Für die Vorprü
fung ist das Staatliche Rechnungsprü
fungsamt Darmstadt zuständig.

} 72
Aufsicht über die Studentenschaft 

(1) Die Studentenschaft steht unter 
der Rechtsaufsicht des Landes. Die 
Rechtsaufsicht wird vom Leiter der 
Hochschule als Aufsichtsbehörde und 
vom, Kultusminister als oberster Auf
sichtsbehörde ausgeübt. § 19 gilt ent
sprechend.



I
lm folgenden Zitate aus der Ausführung der Rechtsanwälte 1

Dr.Peter Hauck und Peter Becker zu der prozeßrechtlichen Lage 8 

der Studentenschaft der TH Darmstadt / Land Hessen. |

^ Der Streit wendet sich, gegen die vom Hess» Kultusminister im Wege 
der Ersatzvornahme erlassene Wahlordnung (=WOTHD), die gern. § 1

dieser WOTHD nur für die Wahlen zum Konvent, zu den Pachbereichs=

raten, zum Senat, zu den ständigen Ausschüssen,zu den Eachbereichs=

ausschüssen, sowie zu den Direktorien der wissQ Zentren und. Betriebs

einheiten gilto Die Wahlen zum Studentenparlament, deren satzungs=

mäßige Regelung gern. § 66 Abs.1,4 Nr.l HHG (vom6o6o78,GVBloI, 317)

der Studentischen Selbstverwaltung im Sinne von § 63 HHG überant=

wortet wird, werden von der im Streit befangenen Wahlordnung in

keiner Weise betroffen, gleichfalls nicht die Wahlen zu den Each=

schafteno Die Formulierung:" Die. nach.§ 65 HHG durchzuführenden

Wahlen zum Studentenparlament müssen nach den §§ 15 und 16HHG ent=

sprechend der Wahlordnung der TH Darmstadt durchgeführt werden ",

ist falsch, vielmehr wird die Wahl zum Studentenparlament,gern. § 66..Abs. 4..Nr. 1
in Verbindung mit Abs. 1 HHG durch die
Satzung der Studentenschaft geregelt, die vom Studentenparlament unter 
Beachtung von § 65 Abs. 3 HHG beschlossen wird; § 65 Abs. 3 Satz 3 HHG 
gebietet (durch Verweis auf § 15 Abs. 1 Satz 2, Hslbsatz 2 HHG) die.
Versendung der Briefwahlunterlagen an alle Wahlberechtigten.*)lnsoweit 
ist die am 1.6.1974 durch den Kultusminister erlassene Vorläufige Satzung 

, der Studentenschaft der .TH.Darmstadt mit ihren Wahlregelungen•gruhdsätz---,'i' -~:'“- '«• 
lieh geltendes Recht und jedenfalls nicht durch den Erlaß der WOTHD be-

Für die Wahl zu den Kol legialoryaneri und zu den Fachbereichsräten legt 
§ 39 HRG freie, gleiche und geheime Wahlen mit der Möglichkeit zur Brief-
wahl für alleWahlberechtigten fest; diese Grundsätze sind gern. § 41 Abs"— '

. 3 Satz 1 HRG auch für die Wahlen zu den Organen der Studentenschaft ver--
bindlich. Diesen Regelungen des HRG entsprechen im Grundsatz § 15 Abs. 1 
HHG bzw. § 65 Abs. 3 HHG*- mit dem wesentlichen gemeinsamen Zusatz, daß 
jeweils allen Wahlberechtigten die Unterlagen für die Briefwahl zuzusen
den sind. Materiell ist die Wahlrechtslage für die WOTHD und für die 

. Wahl zum Studentenparlament demnach gleich. ....



Diese landesrechtliche Briefwahlregelung ist rechtswidrig und kann demnach 
-• — rechtrsaufsrchtl iehe Maßnahmen cies-'Hess-r;-Kult"üsmini-sterS'>n.i-Ght̂ ce-Gh.tf-ar,tL§en:

Die l andesrechtl ichen Regelungen-der §§ 15 Abs . -1 Satz 2, Halbsatz- 2, - - • 
irf^S bzw^65; Absv :3: Satz

vom Bundesgesetzgeber gesetzten Rahmen der §§ 39, 41 Abs. 3 Satz 1 HRG 
überschreiten und insoweit (mangels Gesetzgebungskompetenz des Landes 
Hessen) verfassungswidrig sind.

Selbst wenn man dieser Ansicht nicht folgt und dem Landesgesetzgeber 
einen ausfüllunysfähigen—Spielraum einräumt, so verstößt die.Rahmenaus-—  
füllung in Form der Versendung der Briefwahlunterlagen an alle Wahlbe
rechtigten jedenfalls dem in § 39 HRG zum Ausdruck kommenden Grundsatz, 
daß bei unmittelbaren Wahlen die Urnenwahl die Regel, eine Briefwähl 
die (nur ergänzende) Möglichkeit sein soll. Eine Versendung der ßrief- 
wahlunterlayen an alle Wahlberechtigten aber kehrt dieses Regel-Ausnahme- 
Verhältnis um und entspricht nicht mehr § 39 HRG. Vor allem entspricht 
eine solche Regelung nicht den Grundsätzen für eine geheime und freie 
Wahl und ist deshalb rechtswidrig.
Ein Wahlakt ist nur dann geheim, wenn der Wähler unbeeinflußt und in 
voller Freiheit stimmen kann. Eine solche Unabhängigkeit setzt voraus, 
daß die Vorschriften über die Stimmabgabe sicherstellen, daß niemand 
die wirkliche Entscheidung des Einzelnen erfährt und der Einzelne bei 
der Stimmabgabe auch frei von privater Beeinflussung wählen kann; 
dieser Grundsatz richtet sich sowohl gegen den Staat als auch gegen 
Private (Haunz-Düricj-Herzog-Scholz, Grundgesetz, Kommentar, Art. 38/Rdn. 
54; v.Münch in: v. Münch (Hg.), Grundgesetz, Kommentar, Bd. 2, 1976,
Art. 38/Rdn. 49). Bei der Wahlhandlung muß der Wähler geheim wählen; 
ein Verzicht ist unzulässig (vgl. v.Münch, a.a.O., Art. 38/Rdn. 50 m.w.N.) 
Dieser strenge urd~ unabdingbare Geheimni.sschutzJ.st i.m: Falle einer Brief-; 
wähl nicht gewährleistet—m z z r z r r : —  .. -    ::: ”....

N i m , l ^

üch4- oju.-£



Eine Regelung, nachder die Briefwahlunterlagen von Amts we= 

gen an alle wahlberechtigten Studenten versendet werden, 

verstößt gegen den in Artikel 3 8  Abs. 1, 28 Abs. 1 Satz 1 GG 

bzw. §§ 39, 41 Abs . 3 HRG, 15 Abs. 1, 65 Abs. 3 HHG niederge= 

legten Grundsatz der geheimen Wahl.Da jeder Wahlberechtigte 

von den Unterlagen beim anderen weiß,wird sich die hochschul= 

politische Diskussion in privaten Auseinandersetzungen in 

einer Weise fortsetzen,daß der einzelne Student unter Grup= 

pendruck gesetzt werden kann0Die Vorstellung, daß in Studen= 

tenwohnheimen in Verbindungswohnheimen entsprechend (militante) 

politische Gruppierungen durch gezie lte " Einsätze " indivi= 

duelle Wahlentscheidungen in einer Weise beeinflussen,die 

weder eine freie noch eine geheime Stimmabgabe garantiert,ist

nicht von der Hand zu weisen.

...Aufrufe zu kollektiver Stimmabgabe oder "Wählabenden"
waren denkbare Einflußversuche. Soweit nicht nur Listen, sondern auch 
einze 1 ne Personen innerhalb dieser Listen' gewählt werden können 
sonalisierte Verhältniswahl" im Sinne von § 39 HRG), können politische 
Gruppierunyen durch eine gezielte und abgesprochene verwirklichte Stimm
abgabe die Wahl einzelner (z.B. mißliebig gewordener) Listenkandidaten 
beeinflussen -Geheimhaltungunc*Freiheit der Wahl für einzelne Mitglieder 
solcher Gruppen wären aufgehoben. Jedenfalls steht konkret zu befürchten, 
daß für vieie  $t,uG0ntsn sin .9 O0.n6ini6 (und damit, f r 6 i 9 ) Wähl wossnti ich 

beeinträchtigt wird.' Dabei ist zu beachten, daß es nicht so sehr darauf 
ankommt, ob das Wahlgeheimnis tatsächlich beeinträchtigt wird, sondern darauf, 
ob die Möglichkeit zu einer solchen Beeinträchtigung besteht.
Der Manipulation und Wahlfälschung durch Dritte ist kein Riegel! 

vorgeschoben.Eine solche Ausgestaltung des Wahlrechts wird dem 

Gebot, möglichst umfassend .Wahlrechtsgleichhei.t'-'zu.-schaffen .'vn;.-

nicht gerecht. .... .... ......

Im Ergebnis verstößt mithin die gesetzliche Regelung im HHG, 

der zufolge die Briefwahlunterlagen von Amts wegen an alle 

Wahlberechtigten zu verschicken sind, gegen den Grundsatz der 

geheimen, freien und gleichen Wähle ....... ..... .*



Wenn frau/mann sich, nun ansieht wie die christlichen Ringe und unab=

verteidigen, ist sicher,daß diese Leute in diesem unrechtmäßigen Wahl= 

modus ihren Vorteil sahen»

^;ssG^s^su^chweigenr;£dav.ony^

Gruppierung über die finanzielle Belastung,die eine Briefwahl verur= 

Sachen würde, informierte» Nämlich, daß hei ca» 11 000 Studenten allein 

an Portogehühren für die Bundespost ein Mehr von mindestens 22 000 DM 

( 1,4DM hin,0,6DM zurück ) aufgebracht werden müssen»Wo bleibt da die 

oft gehörte Verantwortlichkeit der Studentenschaft gegenüber? Wäre da 

ein Pest zur Pörderung der Zwischenmenschlichen Beziehungen unter den 

Studenten nicht besser für dieses Geld ?

Kommilitonen,wir fordern Euch auf:

Haltet an Eurem Recht fest: Gtrhi an der Urne Mahlen —  # — ]

N e h m t n ich t an cferBriefbakl te i l t *

ENTSCHEIDET EUCH PUR EINE P R E I E ,

G L E I C H E  und 

A L L G E M E I N E  WAHL I

PACHSCHAPTSTERMIN:

JEDEN DIENSTAG 12-13 Uhr im Raum 48/30a 

(und sonst ist fast immer jemand da)

BASISGRUPPE ELEKTROTECHNIK: '

JEDEN MITTWOCH 19 Uhr c»t» 48/30a

OKdtrTHO

mmmMM


